
Arbeiten auf Dächern.
So bleiben Sie sicher oben.

Sich konsequent sichern

Absturzunfälle haben fast immer gravierende Folgen. Treffen Sie
deshalb bei Arbeiten auf Dächern konsequent die erforderlichen
Sicherheitsmassnahmen – auch wenn die Arbeiten nur ganz kurz
dauern!

Dieses Merkblatt zeigt Ihnen, wann welche Massnahmen zu treffen
sind. Es richtet sich primär an Dachdecker, Spengler und weitere
Firmen, die Arbeiten auf Dächern ausführen. Angesprochen sind aber
auch Hauseigentümer, Planer und Architekten, welche die hier be-
schriebenen Massnahmen schon bei der Ausschreibung der Arbeiten
berücksichtigen sollten.

Prüfen Sie immer, welche Massnahmen zu treffen sind. Damit Sie
sicher oben bleiben!
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ab 5 m ab 5 m

� Bei flachen Dächern mit 0–25° Neigung

� Bei einer Dachneigung von 25– 60°

ab 3 m ab 3 m

� Bei Durchbruchgefahr
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� Bei einer Dach-
neigung von mehr
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Mögliche Absturzsicherungen bei Arbeiten,
die nicht länger als 2 Personentage dauern:1.  Kurzdauernde Arbeiten
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Massnahmen bei einer Dachneigung von:
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bringen, wenn die mittlere Höhe
Hm mehr als 3 m beträgt.

Absturzsicherungen sind anzubrin-
gen, wenn die mittlere Höhe Hm
mehr als 5 m beträgt und der Ab-
stand zwischen den Dachträgern
grösser als 70 cm ist.
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